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Riester-Rente:  
Ein Eigenheim als Altersvorsorge 

E i n k o m m e n s t e u e r

Die Bundesregierung hat am 7.3.2008 
einen Entwurf zur Erweiterung der 
Riesterförderung beschlossen. Für eine 
Riester-Rente angespartes Kapital soll in 
Zukunft leichter für den Kauf eines selbst 
genutzten Eigenheims verwendet werden 
können. 

Schon bisher konnte das in einem Alters-
vorsorgevertrag nach dem Riester-Modell 
gebundene Kapital für die Anschaffung 
oder Herstellung von selbst genutztem 
Wohneigentum eingesetzt werden. Das 
entnommene Kapital musste in diesem 
Fall allerdings bis zum Beginn des 65. 
Lebensjahres zurückbezahlt werden. 
Da die Rückzahlung auf die normalen 
Ansparbeträge zusätzlich zu den nor-
malen Sparbeiträgen zu leisten war, 
war für viele potentielle Bauherren diese 
Variante der Finanzierung nur schwer zu 
schultern. 

Wegfall der Rückzahlungspflicht
Nach der geplanten Neuregelung ist die 
Rückzahlung des entnommenen Kapitals 
nun nicht mehr notwendig. Damit die 
nachgelagerte Besteuerung gewährleis
tet werden kann, wird ein so genanntes 
Wohnförderkonto eingerichtet. Auf 
diesem Konto werden die in der Immo-
bilie gebundenen steuerlich geförderten 
Beträge erfasst. Der Förderberechtigte 
hat dann zu Beginn der Auszahlungs
phase (zwischen 62. und 68. Lebensjahr) 
ein Wahlrecht zwischen der jährlich nach
gelagerten Besteuerung und einer privile-
gierten Einmalbesteuerung des gesamten 
in der Immobilie geförderten Kapitals.

Einmalbesteuerung vs. laufende 
Besteuerung
Bei der Einmalbesteuerung werden nur 
70 % des gebundenen Kapitals mit dem 
individuellen Steuersatz des Jahres 

Für vier Wochen konnte ich mit sieben 
anderen Azubis an einem Mobilitäts-
programm der Berufsschule in Finnland 
teilnehmen. Los ging es am 9. März  
nach Helsinki, von dort mit dem Bus 
nach Kauniainen.  Unsere Unterkunft 
war mitten im Nichts, dort wo man vor 
lauter Bäumen den Wald nicht mehr 
sieht. Die Tage darauf besuchten wir 
eine Berufsschule in Espoo, in der wir 
in die finnische Sprache und Kultur 
eingeführt wurden. Die restlichen 
Wochen haben wir in verschiedenen 
Betrieben gearbeitet. Da aufgrund der 
Sprachprobleme schwer eine Stelle 
im Büro zu finden ist, arbeitete ich in 
einem Supermarkt. 
Die Freizeit verbrachten wir mit Sight-
seeing, sind mit dem Schiff nach Estland 
und Schweden gefahren, haben Rentier 
gegessen (nicht empfehlenswert) und 
die Atmosphäre der finnischen Hafen-
stadt genossen. Ich bin sehr dankbar 
für die unglaublich gute Erfahrung, 
sich im Alltag eines fremden Landes 
zurechtzufinden. Auch wenn es zum 
Essen salzige Margarine anstatt un-
gesalzene Butter gibt. ☺ 

Rosi Obermüller (mit weißem Anorak)

Als Azubi auf  
Austausch in Finnland



Wir beraten Sie gerne: Tel. 08042/9109 – 0

Oft das letzte Mittel – die Pfändung

besteuert. Vorausgesetzt, die geförderte 
Immobilie wird in den nächsten 20 Jah-
ren selbst genutzt. Wählt der Berechtigte 
dagegen die laufende Besteuerung, 
hat er den angesammelten Betrag für 
jedes Jahr sukzessive bis zur Vollendung 
seines 85. Lebensjahres zu versteuern. 
Gibt der Berechtigte die Wohnimmobilie 
vorher auf, besteht die Möglichkeit, die 
Förderung entweder auf ein anderes 
selbst genutztes Objekt oder eine andere 
begünstigte Altervorsorge zu übertra-
gen. Andernfalls muss er den restlichen 
begünstigten Betrag zum Zeitpunkt der 
Aufgabe der Selbstnutzung nach seinem 
individuellen Steuersatz versteuern. 

Fazit: Der Gesetzgeber hat erkannt, dass für 
viele Bürger das mietfreie Wohnen im Alter 
eine gebräuchliche und förderfähige Art 
der individuellen Altervorsorge ist. Leider 
ist die Neureglung aber sehr kompliziert 
und sollte ohne steuerliche Beratung nicht 
in Anspruch genommen werden.

Die  
Riester Rente
Mit der Riester Rente versucht die 
Bundesregierung einen Anreiz für 
eigenverantwortliche Altersvorsor-
ge zu schaffen und so die Renten-
Lücke zu schließen. Die Förderung 
besteht zum einen darin, dass die 
Ansparung eines Kapitalstocks für 
die Altersvorsorge bis zu gewis-
sen Höchstbeträgen aus nicht 
versteuertem Einkommen möglich 
ist. Zum anderen sichert der Staat 
Geringverdienern durch Zulagen 
eine Mindestförderung. Oft ist es 
diese Förderung, die den Aus-
schlag für den Abschluss einer so 
genannten Riester Rente gibt. Das 
angesammelte Kapital ist erst in der 
Auszahlungsphase – also nachgela-
gert – zu versteuern. 

Wenn der Kunde 
nicht zahlt

M i e t r e c h t

Viele Unternehmer kennen es: Ihre Kun-
den können oder wollen für erhaltene 
Leistungen und Güter nicht bezahlen. 
Der Gesetzgeber sieht in solchen Fällen 
klare Richtlinien vor. 

Ein Schuldner kommt grundsätzlich 
dann mit seiner Leistung in Verzug, 
wenn er auf eine Mahnung des Gläubi-
gers, die nach dem Eintritt der Fälligkeit 
erfolgt, nicht leistet. Dies hat zum einen 
zur Folge, dass der Gläubiger den Verzö-
gerungsschaden – bei Geldforderungen 
in der Regel  Verzugszinsen – ersetzt 
verlangen kann. Zum anderen kann der 
Gläubiger bei Verzug des Schuldners 
zweckentsprechende Maßnahmen 
der Rechtsverfolgung ergreifen, wie 
beispielsweise die Einschaltung eines 
Rechtsanwalts, deren Kosten dann 
ebenfalls der Schuldner zu tragen hat.
Einer Mahnung bedarf es unter anderem 
dann nicht, wenn für die Leistung eine 
Zeit nach dem Kalender bestimmt ist. 
Eine derartige Bestimmung hat jedoch 
durch Gesetz oder durch Rechtsgeschäft 
zu erfolgen, also z.B. in einem Ver-
trag. Eine einseitige Bestimmung des 
Zeitpunktes durch den Gläubiger genügt 
nicht. Es sei denn, dies wurde vertrag-
lich so vereinbart. Für den Fall, dass der 
Schuldner ein Unternehmer ist, der eine 
Entgeltforderung zu leisten hat, kommt 
er mit dieser bereits in Verzug, wenn er 
eine Rechnung nicht innerhalb von 30 
Tagen nach deren Fälligkeit und Zugang 
bezahlt. Ist der Schuldner Verbraucher, 
gilt dies nur, wenn auf diese Rechtsfolge 
in der Rechnung hingewiesen wurde.

K a u f r e c h t

BGH-Urteil: Endrenovierungs-
Klauseln sind oft unwirksam 

Wer aus einer Mietwohnung auszieht, 
ist nicht immer zu einer Endrenovierung 
verpflichtet. Das hat der Bundesgerichts-
hof (BGH) in einem Urteil kürzlich erneut 
bestätigt. Formularvertragliche Klauseln, 
die in Mietverträgen eine Endrenovierung 
vorschreiben, ohne auf den tatsächlichen 
Zustand der Wohnung einzugehen, sind 
laut BGH unwirksam. 
Die Richter gingen diesmal sogar noch ei-
nen Schritt weiter. Bislang hatte das Ge-

richt in seinen Entscheidungen Klauseln 
für unwirksam erklärt, die Mieter beim 
Auszug unabhängig vom Zeitpunkt der 
Vornahme der letzten Schönheitsrepara-
turen zur Endrenovierung verpflichteten. 
Die neue Entscheidung bestimmt nun, 
dass Mieter auch dann durch eine solche 
Klausel unangemessen benachteiligt 
werden, wenn sie während der Mietdauer 
gar keine Verpflichtung zur Vornahme von 
Schönheitsreparaturen trifft. 
Mieter würden dadurch auch dann zur 
Endrenovierung verpflichtet, wenn sie nur 
kurze Zeit in der Wohnung gelebt oder 
freiwillig kurz vor dem Auszug bereits 
Schönheitsreparaturen vorgenommen 
haben. Die Verpflichtung zur Endreno-
vierung unabhängig vom Zeitpunkt der 
letzten Renovierung und vom Zustand der 
Wohnung ist daher, so der BGH, in jedem 
Fall unwirksam.
Zu beachten ist jedoch, dass sich dieses 
Urteil auf vorformulierte Formularmiet
vertragsklauseln bezieht und somit 
eventuell weiterhin Raum für individual-
vertragliche Vereinbarungen lässt.
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Laut BGH selten nötig: Die Endrenovierung
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Geschäftsführer: Arbeit auch in der Freizeit

Überführung von 
Mietwohnungen ins 
Betriebsvermögen 
Mietwohnungen eines Unternehmers 
sind normalerweise kein Betriebsver-
mögen. Sie können aber zu Betriebsver-
mögen gewillkürt, also dem Betriebs-
vermögen zugeordnet werden. 

Voraussetzung dafür ist, dass die 
eigenbetriebliche Nutzung zwischen 10 
und 50 % liegt und sie subjektiv dazu 
bestimmt und objektiv dazu geeignet 
ist, den Betrieb zu fördern. Dies ist 
die Quintessenz aus einem Urteil des 
Finanzgerichts Hamburg.

Subjektive Bestimmung
Subjektiv dazu bestimmt ist ein Wirt-
schaftsgut, wenn es in der Finanzbuch-
haltung zeitnah zur Anschaffung auch 
als Betriebsvermögen verbucht wird. 
Den Beweis hierzu kann man durch den 
Nachweis der so genannten Festschrei-
bung der Buchungen in EDV-Program-
men erbringen. Eine Zuordnung erst bei 
Bilanzerstellung stellt in der Regel keine 
subjektive Bestimmung dar. Zumindest 
erschwert sich die Beweislage immens.

Objektive Bestimmung
Objektiv dazu bestimmt ist ein Wirt-
schaftsgut, wenn es der Zuführung von 
Liquidität und/oder  der Verstärkung von 
Sicherheiten dient. Eine Mietwohnung 
führt immer dann dem Unternehmen 
Liquidität zu, wenn die Mieteinnahmen 
die laufenden Kosten übersteigen. Der 
Unternehmer kann den daraus erwirt-
schafteten Überschuss anderweitig 
investieren oder Zahlungen bestreiten.
Der Bildung von Sicherheiten und damit 
der Stärkung des Betriebskapitals 
dient eine Mietwohnung nur, wenn sie 
nicht zu 100 % fremdfinanziert wurde. 
Andernfalls können Darlehen für andere 
Investitionen nicht mehr abgesichert 
werden und auch die Kreditwürdigkeit 
erhöht sich dadurch wohl kaum. Denn 
Grundstückswert und Schulden heben 
sich bilanztechnisch auf. 

Aber Vorsicht: Die Einlage ins Betriebs-
vermögen kann beim späteren Verkauf 
Nachteile bringen. Lassen Sie sich deshalb 
vorher  beraten. 

Urlaubsanspruch von 
Geschäftsführern 

E r b e n

Die  
Immobilien-Falle
Wer sich den Pflichtanteil eines 
Erbes in Immobilien abgelten lässt, 
muss unter bestimmten Voraus-
setzungen Spekulationssteuer 
bezahlen.  

Häufig besteht in Deutschland der 
Großteil eines Erbes aus Häusern, 
Wohnungen oder Grundstücken. 
Wird ein solches Vermögen an 
nur eines von mehreren Kindern 
vererbt, haben dessen Geschwister 
Anspruch auf einen Pflichtteil. Man-
gels freiem Geldvermögen einigt 
man sich in solchen Fällen oft, dem 
Pflichtteilsberechtigten eines der 
Grundstücke zu übergeben. 

Besteuerung bei 
Immobilienverkäufen
Grundsätzlich unterliegen Gewinne 
aus dem Verkauf von Privatvermö-
gen nicht der Einkommensteuer. 
Ausgenommen sind Verkäufe von 
Immobilien, bei denen der Zeitraum 
zwischen Anschaffung und Ver-
äußerung nicht mehr als 10 Jahre 
beträgt. Lediglich für Gebäude, die 
im Jahr der Veräußerung und den 
beiden vorangegangenen Jahren 
zu eigenen Wohnzwecken genutzt 
wurden, gilt diese Regelung nicht. 
Ist also das als Gegenleistung 
vorgesehene Gebäude vom Erb-
lasser erst innerhalb von 10 Jahren 
angeschafft worden, hat der Erbe 
bei Veräußerung auf den Gewinn 
Einkommensteuer zu bezahlen. Als 
Gewinn gilt dabei der Unterschied 
zwischen dem jetzigen Verkehrs-
wert und den ursprünglichen 
Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten, vermindert um zwischen-
zeitlich vorgenommene Abschrei-
bungen. Erben sollten sich deshalb 
genau überlegen, ob das als 
Pflichtteil vorgesehene Grundstück 
(noch) der Spekulationssteuer 
unterliegt. Im konkreten Fall prüfen 
wir gerne, ob bei der Übertragung 
Steuern anfallen. 

Ein Urteil des Bundesfinanzhofs regelt 
die Behandlung von ausstehenden Ur-
laubsansprüchen eines Gesellschafter-
Geschäftsführers 

Wie jeder Arbeitnehmer hat auch ein 
Geschäftsführer Anspruch auf Erho-
lungsurlaub. Trotzdem muss dieser 
beim Geschäftsführer im Anstellungs-
vertrag genau geregelt werden. Hat der 
Geschäftsführer seinen Urlaub nicht ge-
nommen, wandelt er sich in einen Geld-
leistungsanspruch um. Nach geltender 
Rechtssprechung muss am Jahresende 
für diesen Anspruch in der Bilanz eine 
Rückstellung gebildet werden, wenn der 
Urlaub nachweislich nicht genommen 
werden konnte. Sollte auch der Urlaub 
aus den Vorjahren noch offen sein, ist 
dieser zusätzlich zu berücksichtigen. 

Bilanzierung bei der GmbH  
Der Rückstellungsbetrag umfasst das 
auf jeden nicht in Anspruch genom-
menen Urlaubstag umgerechnete Brut-
togehalt. Die Rückstellung ist jedoch 
aufzulösen, wenn die allgemeine Ver-
jährungsfrist von drei Jahren abgelaufen 
ist. Wird der Urlaub nicht durch Freizeit
ausgleich genommen, kann er auch 
ausbezahlt werden. Dies ist steuerlich 
anerkannt. Wird aber die Verjährungs-
frist von drei Jahren überschritten, wür-
de es sich um eine verdeckte Gewinn-
ausschüttung handeln. Achtung: Zur 
Vermeidung von Streitigkeiten raten wir 
aber, im Anstellungsvertrag zu regeln, 
dass ein nicht genommener Urlaub auch 
finanziell abgegolten werden kann. 

E i n k o m m e n s t e u e r E i n k o m m e n s t e u e r
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Initiative 50 Plus:  
Von wegen „altes Eisen“

Fahrtenbuch: 
Heftstreifen oder 
auf PC?
Ein Urteil des Niedersächsischen 
Finanzgerichts verdeutlicht, worauf es 
bei der Führung eines Fahrtenbuchs 
ankommt. 

Anlass der Entscheidung war der Fall 
eines Autofahrers, der die Kopie eines 
mit Schreibmaschine erstellten Fahr-
tenbuchs vorlegte. Die einzelnen Seiten 
waren durch einen Heftstreifen zusam-
mengehalten und stellten nach Angabe 
des Klägers die aufgrund nicht mehr 
vorhandener Originalaufzeichnungen 
erstellte Reinschrift dar. 
Das Gericht erkannte diese Form des 
Fahrtenbuchs nicht an. Nach Auffassung 
der Richter müssen Aufzeichnungen in 
einem Fahrtenbuch die hinreichende 
Gewähr für ihre Vollständigkeit und 
Richtigkeit bieten und mit vertretbarem 
Aufwand auf ihre materielle Richtigkeit 
hin überprüfbar sein. 
Das Fahrtenbuch muss darüber hinaus 
zeitnah und in geschlossener, „buch“-
mäßiger Form, geführt werden, damit 
nachträgliche Einfügungen oder Verän-
derungen ausgeschlossen sind. Und 
es muss die zu erfassenden Fahrten 
inkl. des am Ende der jeweiligen Fahrt 
erreichten km-Standes vollständig und 
in ihrem fortlaufenden Zusammenhang 
angeben.

Computerprogramm
Die Vorgaben des Finanzgerichts gelten 
auch für Excel-Dateien oder mit Compu-
terprogrammen erstellte Fahrtenbücher. 
An ihnen könnten nach Ansicht der 
Richter zu einem späteren Zeitpunkt 
noch Veränderungen vorgenommen 
werden. 

A r b e i t s r e c h t E i n k o m m e n s t e u e r

Die Bundesregierung will durch ein im 
letzten Jahr in Kraft getretenes Gesetz 
die Erwerbstätigenquote älterer Arbeit-
nehmer verbessern.

Die Fördermaßnahmen umfassen formal 
arbeitsrechtliche Ansätze genauso wie 
finanzielle Anreize für Arbeitgeber. Hier 
die Neuerungen im Einzelnen:

Eingliederungszuschuss für ältere 
Arbeitnehmer
Arbeitgeber erhalten einen Lohnkosten-
zuschuss zwischen 30 und 50 %, wenn 
sie Arbeitnehmer jenseits der 50 einstel-
len. Dieser staatliche Beitrag wird für 
einen Zeitraum von 12 bis 36 Monaten 
bezahlt. Nach Ablauf eines Jahres wird 
er um 10 % reduziert. Voraussetzung 
für die Gewährung des Zuschusses: Der 
Arbeitnehmer muss vor der Einstellung 
mindestens 6 Monate arbeitslos gewesen 
sein, Transferkurzarbeitergeld bezogen 
oder an einer von der Bundesagentur für 
Arbeit anerkannten Weiterbildungsmaß-
nahme teilgenommen haben. 

Kombilohn
Arbeitnehmer ab 50 können einen so 
genannten Kombilohn beanspruchen, 
wenn sie eine geringer bezahlte Tätigkeit 
annehmen. Dabei wird die Differenz 
im Nettogehalt zwischen den Bezügen 
vor der Arbeitslosigkeit zu denen in der 
laufenden Beschäftigung ausgeglichen: 
im ersten Jahr zu 50 %, im zweiten Jahr zu 

30 %. Zusätzlich entrichtet der Staat die 
Differenz der Beiträge zur gesetzlichen 
Rentenversicherung, bis das Niveau 90 % 
der früheren Beiträge erreicht. Voraus-
setzung für die Inanspruchnahme des 
Kombilohns ist ein Anspruch auf Arbeits-
losengeld von mindestens 120 Tagen. 

Bildungsgutscheine
Betriebe bis zu 250 Beschäftigten können 
für Arbeitnehmer über 45 außerdem die so  
genannten Bildungsgutscheine der Bun-
desagentur für Arbeit in Anspruch nehmen. 
Der Anbieter der Weiterbildungsmaßnahme 
muss zertifiziert sein und das Gehalt des  
Arbeitnehmers muss während der Fortbil-
dungsdauer weiterbezahlt werden.

Befristung von Arbeitsverträgen
Mit Arbeitnehmern ab 52 Jahren können 
befristete Arbeitsverträge bis zu 5 Jahren 
abgeschlossen werden. Arbeitsverträge, 
deren ursprüngliche Laufzeit weniger 
als 5 Jahre betragen, können dabei 
mehrmals bis zu einer Gesamtdauer von 
5 Jahren verlängert werden. 

Fazit: Die Fördermaßnahmen machen es 
für Unternehmen finanziell interessant, 
ältere Arbeitnehmer einzustellen. Zumal 
immer mehr Unternehmer erkennen, wie viel 
Erfahrung und Wissen sie mitbringen. Für 
Arbeitgeber ist also wichtig: Zuerst beraten 
lassen, bevor man einen  Arbeitsvertrag 
unterschreibt.

Gute Stimmung am Arbeitsmarkt – vor allem bei älteren Arbeitnehmern

Tipp
Wer trotzdem ein PC-gestütztes 
Fahrtenbuch verwenden möchte, 
sollte unbedingt vom Hersteller 
des Programms eine Zertifizierung 
darüber anfordern, ob es den An-
forderungen der Finanzverwaltung 
entspricht. 
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